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L44004 Feuerwehr Oberösterreich

L44104 Feuerpolizei Kehrordnung Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56

FGPG OÖ 1994 §10 Abs2

FGPG OÖ 1994 §10 Abs5

FGPG OÖ 1994 §18 Abs2

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Das OÖ FGPG 1994 räumt dem Eigentümer eines Objektes, welches in einem gemäß § 10 Abs. 5 OÖ FGPG 1994 von

der Gemeinde zu führenden Verzeichnis enthalten ist, kein subjektives Recht auf Änderung dieses Verzeichnisses ein.

Ein solches Recht ergibt sich auch nicht aus § 18 Abs. 2 erster Halbsatz OÖ FGPG 1994, wonach die Gemeinde auf

Antrag des Eigentümers oder bei Bedarf von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen hat, ob ein Objekt in die

Risikogruppe (§ 10 Abs. 2) fällt oder nicht. Dieser Bestimmung ist nicht zu entnehmen ist, dass ein auf Antrag des

Eigentümers oder von Amts wegen zu ergehender Feststellungsbescheid darüber, ob ein Objekt in die Risikogruppe

fällt oder nicht, notwendige Voraussetzung für die Eintragung eines Objektes in das Verzeichnis gemäß § 10 Abs. 5 OÖ

FGPG 1994 wäre. Das Fehlen eines Feststellungsbescheides nach § 18 Abs. 2 OÖ FGPG 1994 kann daher auch nicht zu

einer Streichung eines Objektes aus dem Verzeichnis führen. Diesbezüglich ist auch kein RechtsschutzdeCzit zu

erkennen, weil es dem Revisionswerber oDensteht, einen Feststellungsbescheid gemäß § 18 Abs. 2 OÖ FGPG 1994 zu

beantragen und so gegebenenfalls eine Streichung des betreDenden Objektes aus dem Verzeichnis gemäß § 10 Abs. 2

OÖ FGPG 1994 zu erreichen.Das OÖ FGPG 1994 räumt dem Eigentümer eines Objektes, welches in einem gemäß

Paragraph 10, Absatz 5, OÖ FGPG 1994 von der Gemeinde zu führenden Verzeichnis enthalten ist, kein subjektives

Recht auf Änderung dieses Verzeichnisses ein. Ein solches Recht ergibt sich auch nicht aus Paragraph 18, Absatz 2,

erster Halbsatz OÖ FGPG 1994, wonach die Gemeinde auf Antrag des Eigentümers oder bei Bedarf von Amts wegen

bescheidmäßig festzustellen hat, ob ein Objekt in die Risikogruppe (Paragraph 10, Absatz 2,) fällt oder nicht. Dieser

Bestimmung ist nicht zu entnehmen ist, dass ein auf Antrag des Eigentümers oder von Amts wegen zu ergehender

Feststellungsbescheid darüber, ob ein Objekt in die Risikogruppe fällt oder nicht, notwendige Voraussetzung für die

Eintragung eines Objektes in das Verzeichnis gemäß Paragraph 10, Absatz 5, OÖ FGPG 1994 wäre. Das Fehlen eines

Feststellungsbescheides nach Paragraph 18, Absatz 2, OÖ FGPG 1994 kann daher auch nicht zu einer Streichung eines

Objektes aus dem Verzeichnis führen. Diesbezüglich ist auch kein RechtsschutzdeCzit zu erkennen, weil es dem

Revisionswerber oDensteht, einen Feststellungsbescheid gemäß Paragraph 18, Absatz 2, OÖ FGPG 1994 zu beantragen

und so gegebenenfalls eine Streichung des betreDenden Objektes aus dem Verzeichnis gemäß Paragraph 10, Absatz 2,

OÖ FGPG 1994 zu erreichen.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2022:RO2020050026.J01

Im RIS seit

21.07.2022

Zuletzt aktualisiert am

21.07.2022

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2020050026_20220609J01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=56&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P56/NOR12066813
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P56/NOR12063046


Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2022/6/9 Ro 2020/05/0026
	JUSLINE Entscheidung


